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PRASIqENTENKONFERENZ r; ISN -- ,1St IHc 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

M-592/As 

An das 
Präsidium 
des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

. "'--'"7i,~ GL~~7 i:~-;fiT'~~~] 
i ; ............................ 0. .......... GE/19 .... Z:::.'!i 

Datum: 8. MAI 1992 

lVS!t:iH _~_~~~_ 
, , 

6.5.1992 

Betreff: 

" 'ff'\..... 

/">,,/0 I L 7 1'" f'.;" ./0/ / v'-'?' ,~v' ,A 

Entwurf eines MUhlenstrukturver-' I ( 

besserungsgesetzes ' 

Die Präsidentenkonfer'enz Ubermittelt in der Anlage 

25 Exemplare der Stellungnahme der Präsidentenkonferenz 

zum im Betreff genannten Gesetzesentwurf. 
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/ PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS ' 

Rn das 
Bundesministerium 
für wirtschaftliche Rngelegenheiten 

5tubenring 1 
1011 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
33.530/5-111/11/92, 14.4.1992 

Wien J am 6.5.1992 

Unser Zeichen: 
11-592/Rs 

Durchwahl : 
530 

Betreff: Entwurf eines Nilhlenstrukturverbesserungsgesetzes 
Stellungnahme 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern iJsterreichs nimmt 

zum im Betreff genannten Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich spricht sich die Präsidentenkonferenz filr eine 

Verlängerung des Nilhlengesetzes bzw. filr das vorgeschlagene 

Nilhlenstrukturverbesserungsgesetz aus. 

Es besteht jedoch ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Narkt

ordnungsgesetz und mit den Bestimmungen des Getreideprotokolles 

bzw. den darauf aufbauenden Rktionen des Bundes. Eine Zustimmung 

der Landwirtschaft zu einer kilnftigen gesetZlichen Regelung 

im Nilhlenbereich ist nur im Rahmen einer Paketldsung mdgLich. 

Die im Rrbeitsilbereinkommen der Bundesregierung vorgesehene 

EG-Annäherung muß in der gleichen Weise auch filr die Nilhlen

wirtschaft gelten und darf nicht einseitig auf die Landwirtschaft 

angewendet werden. 
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Lagerhaltung durch die MUhLen 

Die Bestimmungen Uber den Lagerkostenbeitrag bzw. die Bevorratung 

durch die MUhLen werden unterstUtzt. Dadurch wird der ZieLsetzung 

einer entsprechenden Bevorratung bei gLeichzeitiger Kostenein

sparung im LandwirtschaTtsbudget entsprochen. 

MUhLenwirtschaTtszentrum Rustria 

Zu den Bestimmungen bezUgLich des MUhLenwirtschaTtszentrum Ru

stria (MWZR) werden Talgende Rnregungen gegeben: 

* Nach RUTTassung der Pr~sidentenkonTerenz bietet sich an J die 

Vollziehung der MUhLenmarktordnung in die kUnTtige RMR einzu

gLiedern J sodaß Verwaltungskosten eingespart werden kdnnen. 

RLs beschlußTassendes Organ TUr den VoLLzug der MUhLenmarkt

ordnung kdnnte ein eigener Fachausschuß vorgesehen werden. 

* JedenTaLLs erscheint der vorgesehene Verwaltungsrat mit 20 

MitgLiedern wesentLich zu groß. Die ZahL der Vertreter der 

MUhLeninhaber und der Rrbeitnehmer soLL zumindest haLbiert 

werden. 

* Die bisherige RegeLung betreTTend die Vertretung der genos

senschaTtLichen MUhLen kann entTaLLen. Die Pr~sidentenkonTerenz 

geht jedoch davon aus, daß im Rahmen der Vertretung der 

industrieLLen und gewerbLichen MUhLen eine beTriedigende Rege

Lung ert-oLgt. 

* Die bisher in der Gesch~Ttsordnung vorgesehenen Organe "Vermah

L ungs- und Fi nanzausschuß" soL L en nach RUTTassung der Pr/isi den-· 

tenkonTerenz en t t-aL L en. RL terna ti v w~re di e ZusammenTUhrung 

in ein Gremium und eine Verringerung der 5itzungsh~uTigkeit 

des Verwaltungsrates im VergLeiCh zum derzeitigen Kuratorium 

denkbar. 
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Geltungsdauer des Gesetzes 

Die PrJsidentenkonrerenz spricht sich darUr aus~ die Laurzeit 

mit 31.12.1995 zu berristen und ausdrUcklieh zu vereinbaren~ 

daß eine weitere VerlJngerung nicht beabsichtigt ist. Mit einer 

derartigen Klarstellung kann das ZieL der angestrebten 5truktur

verbesserung bestmdglich erreicht werden. Die Erwartung weiterer 

VerlJngerungen wirkt sieh orrensichtLich ungUnstig aur den 5truk

turwandel aus. 

5tillegungsregeLungen bzw. MitteLaurbringung 

Die PrJsidentenkonrerenz hJlt die Einhebung eines Grundbeitrages 

von 10 5/100 kg Brotgetreidevermahlung rUr verzichtbar und 

schlJgt die Verwendung dieses Betrages zur Erhdhung des Lager

kostenbeitrages vor. Zur Fdrderung von 5tillegungen stehen der

zeit erhebLiche MitteL des MUhlenronds zur VerrUgung. Dazu ist 

es nach Aurrassung der PrJsidentenkonrerenz nicht sinnvoll~ 

außerordentlich hohe BetrJge an 5tillegungsprJmien und rUr 50-

zialmaßnahmen aurzuwenden J die von den verbleibenden Unterneh

men in einem kUnrtigen Wettbewerbsmarkt erwirtschartet werden 

mUssen. Die vorgeschlagene Regelung erscheint unter wirtscharts

politischen Gesichtspunkten nicht ausgewogen und im Vergleich 

zu anderen Branchen weit Uberzogen. 

UbermahLungsbestimmungen 

Die PrJsidentenkonrerenz spricht sich rUr eine KUrzung der Uber

mahLungszahLungen aus~ um in einer sehr restriktiven Regelung 

ein ELement des Wettbewerbs und des Marktes einzurUhren. Denkbar 

erscheint eine Verringerung um 25 %. Dieser Punkt steht in Zu

sammenhang mit der in Österreich im internationalen Vergleich 

außerordentLich hohen Verarbeitungsspanne. 
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Zahlungen gem~ß § 2e 

Zahlungen gem~ß § 2e sollen zur G~nze entrallen. Es kann nicht 

Aurgabe einer Strukturverbesserungsregelung sein"" mittels Abga

benregelungen die Einhaltung von Kollektivverträgen durchzuset-

zen. 

Indirekte Exportvermahlung 

Es wird um AbkLärung ersucht"" ob sich aus dem EWR Auswirkungen 

bezüglich des bisherigen Instrumentes der indirekten Exportver

mahlung ergeben. In diesem FaLL wäre dieser Sachverhalt 

entsprechend zu berücksichtigen. 

Grunds~tzlich spricht sich die Präsidentenkonrerenz darür aus-, 

über Fragen der Mühlenmarktordnung weitere Gespr~che zu rühren 

und behält sich rür die rolgenden poLitischen Verhandlungen 

weitere Feststellungen orren. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 

durch übersendung von 25 ExempLaren in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsiden t: 

gez. NR 5chwarzbdck 

Der Generalsekretär: 

gez. DipL.Ing. Dr. Fahrnberger 
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